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AHYV-Auskiinfte

0. Sch. in Ziirich. Bei einer Diskus-
sion iiber die AHV in unserer Betriebs-
gruppe waren wir uns iiber den Unter-
schied zwischen Vollrenten und Teil-
renten nicht ganz klar. Konnen Sie uns
Aufschluss geben?

1. Vollrenten erhalten Versicherte,
deren Jahrgang wihrend mindestens 20
vollen Jahren der Beitragspflicht unter-
stellt war, oder deren Witwen; ferner
alle Waisen solcher Versicherter, die
wihrend mindestens eines vollen Jah-
res Beitrige entrichtet haben.

2. Teilrenten erhalten Versicherte,
deren Jahrgang wihrend mindestens
eines vollen Jahres, aber wihrend weni-
ger als 20 vollen Jahren, der Beitrags-
pflicht unterstellt war sowie deren
Witwen.

Heute kommen demnach an Beziiger
von Alters- oder Witwenrenten noch
keine Vollrenten zur Ausrichtung. Voll-
renten werden erstmals diejenigen Be-
ziiger von Alters- und Witwenrenten er-
halten, die nach dem 31. Dezember 1968
rentenberechtigt werden und der Bei-
tragspflicht seit Inkrafttreten der AHV
am 1. Januar 1948 unterstellt waren.

3. Die Rente wird auf Grund des ge-
leisteten durchschnittlichen Jahresbei-
trages berechnet. Dieser wird ermittelt,
indem alle bis zur Entstehung des Ren-
tenanspruches geleisteten Jahresbeitrige
zusammengezihlt und durch die Anzahl
Jahre geteilt werden, wihrend welcher
der Versicherte seit dem ersten Tag des
der Vollendung des 20. Altersjahres fol-
genden Kalenderhalbjahres Beitrige be-
zahlt hat. Die Zeit der Vollendung des
20. Altersjahres und die nach Entste-
hung des Rentenanspruchs entrichteten
Beitrige bleiben unberiicksichtigt. Aus-
gegangen wird immer von der ein-
fachen Altersrente.

4. Die volle einfache Altersrente be-
steht aus einem festen Rententeil von
Fr. 300.— und einem verinderlichen
Rententeil, der sich nach dem durch-
schnittlichen Jahresbeitrag bemisst. Der
verinderliche Rententeil wird berech-
net, indem der Beitrag bis Fr.150.—
mit sechs, der Fr.150.— iibersteigende
Betrag noch mit zwei vervielfacht wird.
Nehmen wir an, der durchschnittliche

160

Jahresbeitrag mache Fr. 240.— aus, so
ergibt sich folgende Rechnung:

Fr.
a) Fester Rententeil . 300.—
h) 6 PrIs0— & = « = . 90—
c) 2 X Fr.90.— (Differenz zw.
Fr.150.— -+ 240.—) 180.—

Volle einfache Altersrente 1380.—4

Die volle einfache Altersrente betragt
mindestens Fr. 480.— und hochstens
Fr. 1500.—. Die volle Ehepaar-Alters-
rente betriigt immer 160 Prozent der
einfachen Altersrente, mindestens Fran-
ken 770.— und hochstens Fr. 2400.— im
Jahr.

5. Der Berechnung der Teilrente
wird immer die ermittelte Vollrente zu-
grunde gelegt. Bei einem durchschnitt-
lichen Jahresbeitrag bis zu Fr. 75.— ist
die Teilrente gleich der Vollrente.
Uebersteigt der durchschnittliche Jah-
resbeitrag Fr.75.—, so setzt sich die
Teilrente zusammen aus dem diesem
Beitrag entsprechenden Grundbetrag
und einem Zuschlag fiir jedes volle Bei-
tragsjahr von einem Zwanzigstel des
Unterschiedes zwischen dem Grundbe-
trag und der Vollrente. Bleiben wir
beim obigen Beispiel und nehmen wir
an, es seien drei volle Jahresbeitrage
(1948—1950) geleistet worden, so er-
gibt sich folgende Berechnung:

Fr. Fr.

Vollrente .1380.—
Grundbetrag . 750.— 1750.—
Unterschied . 630.—
3/20 von Fr.630.— (aufgerundet)  95.—
Einfache Teil-Altersrente . . 845.—
Ehepaar-Altersrente: 160 Pro-

zent von Fr. 845.— . . 1352.—

6. Wenn ein Versicherter die Beitrage
wihrend einer geringeren Zahl von Jah-
ren entrichtet, als sein Jahrgang der
Beitragspflicht unterstellt war, so wird
seine Rente gekiirzt. Ausgenommen von
dieser Kiirzung sind die Waisenrenten.
Auslindern, deren Heimatstaat den
Schweizer Biirgern nicht dem AHVG
ungefihr gleichwertige Vorteile bietet,
werden die ordentlichen Renten (an-
derslautende zwischenstaatliche Abma-
chungen vorbehalten) um einen Drittel
gekiirzt.



	AHV-Auskünfte

